
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

:REGI~UNGSRATE5 DES KANTONS SOLOTHURN
VOM

20. September 1960 Nr. 4715

Die Einwohm~g~meinde Oen iien. ersucht den Regieruiigsrat um die

Genehmigung folgender Akten~

Zonenplan l:2t500

Strassenplan l:l‘OOO

Baure gl ement

Die Gemeinde besitzt bereits mehrere Bebauungs— und Teilzonen—

pläne., sowie ein Baureglement. Nach mehrjähriger Planungsarbeit

sind die vorliegeiiden Pläne entstanden. ELeichzeitig wurde auch

der Strassenplan, ein neaes Baureglernent und ein Perimeter—

reglement erstellt. Durch die Projektierung und Ausführung der

Autobahn und deren Zufahrtsstrasse entstanden notgedrungen Unter—

brüche in der Ortsplanung, da diese Bauwerke die Einzonung in

verschiedenen gebieten beeinträchtigten. Auch das Strassennetz

musste den neuen Verhältnissen angepasst werden. Das Gemeinde—

~ebiet wurde eingeteilt in~

Allgemeine Wolanzone, 2 Geschosse

Mehrfamilienhauszone, 3 und mehr Geschosse

Kernzone, 4 Geschosse

Gewerbezone, 4 Geschosse

Industriezone, max. Höhe = 20 m

C-rünz one

Uebriges Zonengebiet (Iiandwirtschaftszone)

Die öffentliche Auflage der eingangs erwähnten Pläne, des Bau—

r~glementes und des Perimeterreglementes erfolgte in der Zeit

vom 16. 3anuar bis 16. Februar 1964. Innert der gesetzlichen

Frist wurden gegen den Zonen— und den Bebauungsplan 41 Ein—

sprachen eingereicht. Durch den Gemeinderat konnten davon 35
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gütlich erledigt werden. 6 Einsprachen mussten abgewiesen werden.

Diese wurden in der Folge an die Gemeindeversammlung weiterge—

zogen. An der a.o. G-emeindeversammlung vom 27, November 1967

wurde eine Einsprache gutgeheissen und 5 abgewiesen. An der—

selben Gemeindeversammlung wurden der Zonenplan und der Strassen—

plan, sowie das Baureglernent mit Zonenordnung genehmigt. Mit RRB

Nr. 1410 vom 22. März 1968 wurde das Perimeterreglement- vorweg

vom Regierungsrat genehmigt. Von den 5 von der Gemeindeversamm—

lung abge~iesenen Einsprachen~wurden •ihmes.senf~lgend:e 2 än den

Regierungsrat weitergezogen:

1 Herr Franz Kampfer—Dehmann, Oensingen (
2. 1-lerr und Frau Stampfli—von An, Oensingen

Nach erfolgten Verhandlungen mit Vertretern von Kanton und G-e—

meiiide wurde die Einsp±~ache Nr. 1 mit Brief vorn 10. Dezember

1967, Nr. 2 mit Brief vom 18. Januar 1968 zurückgezögen.

Formell ist das Verfahren richtig durchgeführt. Materiell ist

folgendes zu bemerken~

l.Es wurde festgestellt, dass die Baulinien, um Schwierigkeiten

mit den Grundeigentümern zu umgehen, gewöhnlich den bestehen

den Gebäuden entlang gezogen wurden. Dängs der Kantonsstrassef

ist deshalb durch die kantonalen Fachinstanzen eine Frufung

vorzunehmen, ob dieses Vorgehen zu Unzukörnmlichkeiten führt.

Aus diesem Grunde werden die Baulihien längs der Duröhgangs—

strasse T 5 vonder Genehmigung ausgenommen. Bei den Dorf—

strassen wurden ebenfalls die Schwierigkeiten mit den Haus—

eigentümern in den meisten Fällen durch das entsprechende

Festlegen der Bauliiiien umgangen. Dieses Vorgehen führt zum

mindesten bei vollständigen Umbauten und beim Abbruch einer

Baute bis auf die Grund~auern, sowie bei der vollständigen

Zerstörung zu Unzulänglichkeiten. Es ist deshalb beim voll

ständigen Abbruch von-Gebäuden durch die Ge~neinde zu über

prüfen, ob nicht eIn al1fälli~es neues Haus entsprechönd den

Bedürfnissen einar modernen ~trassenordnung zurückversötzt

werden muss. Aus diesem Gruhd‘~ ~ist in solchen Fällen ein

s~zie1ler Bebäuun•gsplan mit ~en V~rh~ltnissen angepassten
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Baulinien aufzulegen. Es liegt im Interesse der Gemeinde, dass

auf längereS~cht auch längs.der Dorfstras~endiöEau-~en näch

Möglichkeit auf eine übliche, der gesetzlichen Ordnüng ent

sprechende Distan~ zurückgesetzt werden.

2. Die Zufahrt zur Autobahn mit den dazu gehörenden Anschlüssen

(inkl. Baul.inie~i) gemäss RRB Nr. 3798 vom 22... Juli 1966 und

RRB Nr. 4228 vorn 27. August 1968 behalten ihr~ Rechtsgültig

keit, In diesem 6-ebiet sind nur die Zonen Gegenstand dieser

Auflage.

5. Der Waldabstand von 30 m, laut. § 9.des Gesetzes über das
Fcrstwesen muss überall eingehalten werden.

4, Schutzzcne Grundwass~m~erke
Diese Zone dient der Reinhaltung des T~inkwassers. Die. Ge

meinde wird verhalten, über die Bewirtschaftung dieses Ge—

biet~s spezielle Bestimmungen zu erlassen.. Dieselben sol-lter.

im Einverständnis mit dem Kant. Amt für Wasserwirtschaft er

stellt werde~i.
/c,~y~i~.? ~ ~

‘~~SP‘ .2I4-~- 7 7~ 4P~. 4/-.
5 Bauregjement

§ 14 soll heissen:
“In allen Zonen, in denen 5—geschossige und höhere Bauten zu—

.lässig sind, kann die Baubehörde mit Zustimmung des Bau—

iDepartementes höhere Bauten als nach den Zonenvorschriften

vcrgesehen sind, zulassen, wenn: usw.

Dem § 25 NBR ist zu entnehmen, dass Gemeinden, die das Bau—

planverfahren eingeführt haben., von § 15 NBR abweichende

Bestimmungen erlassen können, .dabei aber die Vorschriften

von § 30 zu beachten haben.

Es wird

beschlossen:

1. Der Zonenplan und der Bebauungsplan der Gemeinde Oensingen

werden genehmigt.

2, Von der Genehmigung sind ausgenommen:
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Die Baulinien längs der Durchgangsstrasse Nr. 5, welche zu

gegebener Zeit vom Kanton im Bauplanverfahren festgelegt

werden. Im übrigen ist die Gemeinde gehalten, bei voll

ständigem Abbruch oder der Zerstörung von Bauten die Pest—

legung neuer Baulinien im Bauplanverfahren zu studieren und

allenfalls durchzusetzen; diese Aflordnung gilt für die Dorf-
strassen.

3. D~e Zufahrt zur Autobabii mit den dazu geh~renden Anschlüssen
(BRB Nr. 3798 vom 22.7.66 und RRB Nr. 4228 vom 27.8.68) inkl.

Baulinien behalten ihre Rechtsgültigkeit. Das gleiche gilt

für den spez. Bebauungsplan grundstück. Km. 275 + 276, sowie

für den spez. Bebauungsplan Lehnrütti (RRB I\Tr. 1654 vom

4.4.67).

4. Das Baureglement wird genehmigt.

5. § 14 des Baureglementes solllmut~ Ziff. 5 der Ben~e-rkungei~
geändert werden.

- 6. Bestehende Pläne und Reglemente, soweit sie mit den vor

liegenden im Widerspruch stehen, verlieren ihre Rechtsgültig

keit.

7. Die G-emeinde wird verhalten, der Kant. Planungsstelle 4 auf
Leinwand aufgezogene Zonenpläne und 3 auf Leinwand aufge

zogene Bebauungspläne zuzustellen.

Genehmigungsgebühr Fr 24.--

Publikationskosten Fr l4.—~

Fr 38.—— (Staatskanzlei Nr. 568 ) KM

Der Stellvertreter
des Staatsschreibersg

~
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Bau—Departement (4)
Kant. Hoohbauamt (2)
Kant, Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes, mit 1 gen. Baureglement
Kant. Flanungsstelle (2), mit .~kten, 1 gen. Zonenplan, 1 gen.

~ebauungsp1an, 1 gen. Baureglement
Kreisbauamt II, Olten, mit 1 gen. Zonenplan, 1 gen. Bebauungs

plan (folgt später), 1 gen. Baureglement
Antsohreiberei Bals-bhal, mit 1 gen. Zonenplan (folgt später)
Kant. Finanzverwaltung (2)
Ammamiarnt der Einwohnergemeinde Oensingen
Baukommission der Einwohnergemeinde Oensingen, mit 1 gen. Zonen—

plan, 1 gen. Bebauungsplan (folgt später), 5 gen. Bauregle—
mente

~ntsblatt (Publikation von Ziff. 1 und 4 des Disp~sitivs)




